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§ 22 Bgld. ISUG Rechtsschutz

Bgld. ISUG - Burgenlandisches IPPC-Anlagen-, SEVESO IlI-Betriebe- und
Umweltinformationsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

(1) Werden die verlangten Umweltinformationen nicht oder nicht im begehrten Umfang mitgeteilt, so ist hierliber ohne
unnotigen Aufschub, spatestens aber zwei Monate nach Einlangen des Informationsbegehrens, ein Bescheid zu
erlassen. Uber gleichgerichtete Antrége kann unter einem abgesprochen werden. Zustindig zur Erlassung des
Bescheides ist

1. wenn die zur Mitteilung zustandige Stelle ein Gemeindeorgan oder eine naturliche oder juristische Person des
Privatrechts ist, die der Kontrolle der Gemeinde unterliegt, die Blrgermeisterin oder der Blrgermeister,

2. wenn die zur Mitteilung zustdndige Stelle ein Organ eines Gemeindeverbandes oder eine naturliche oder
juristische Person des Privatrechts ist, die der Kontrolle des Gemeindeverbandes unterliegt, die Obfrau oder der
Obmann des Verbandes,

3. wenn die zur Mitteilung zustandige Stelle ein Organ eines sonstigen Selbstverwaltungskdrpers oder eine naturliche
oder juristische Person des Privatrechts ist, die der Kontrolle des Selbstverwaltungskdrpers unterliegt, das jeweils
zur Vertretung nach auBen berufene Organ,

4. wenn die zur Mitteilung zustandige Stelle die Bezirksverwaltungsbehdrde ist, die Bezirksverwaltungsbehdrde,

5. in allen anderen Fallen die Landesregierung.

(2) Eine informationspflichtige Stelle im Sinne des§ 17 Abs. 1, die zur Erlassung von Bescheiden nicht befugt ist, hat
Antrage im Sinne des Abs. 1 ohne unnétigen Aufschub an die nach Abs. 1 Z 1 bis 5 zustandige Stelle weiterzuleiten oder
die Antragstellerin oder den Antragsteller an diese zu verweisen.

(3) Behauptet eine Betroffene oder ein Betroffener, durch die Mitteilung in ihren oder seinen Rechten verletzt worden
zu sein, ist auf deren oder dessen Antrag ein Bescheid zu erlassen. Abs. 1 dritter Satz und Abs. 2 sind sinngemaf}
anzuwenden.

In Kraft seit 23.04.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_isug/paragraf/17
file:///

	§ 22 Bgld. ISUG Rechtsschutz
	Bgld. ISUG - Burgenländisches IPPC-Anlagen-, SEVESO III-Betriebe- und Umweltinformationsgesetz


